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Amtsblatt der Stadt Merseburg 
Bekanntmachungen 

Bekanntmachung  

der gefassten Beschlüsse in der  

konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrates Kötzschen 

 am 13.05.2025 

 

 
Beschluss Nr. 01/kS Kö/25 

Beratung und Beschlussfassung über die Zueigenmachung der Geschäftsordnung für den 

Stadtrat Merseburg und seine Ausschüsse 

 

Der Ortschaftsrat Kötzschen hat beschlossen, dass er sich die Geschäftsordnung für den Stadtrat 

Merseburg und seine Ausschüsse zu eigen macht. 

 

 

 

 

 

 

Sebastian Müller-Bahr    Siegel 

Oberbürgermeister 

 

      (im Original gezeichnet und gesiegelt) 
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Bekanntmachung der gefassten Beschlüsse  

in der 4. Sitzung des Stadtrates der Stadt Merseburg am 22.05.2025 

 

öffentliche Sitzung  

Beschluss Nr. 48/04 SR/25 

Mittelübertragung zur Beschaffung des Tanklöschfahrzeuges 4000 Staffel 

Der Stadtrat hat die Übertragung der auf der I-Nr. 702201 (Tanklöschfahrzeug 3000) geplanten 
Mittel in Höhe von 500.000 EUR auf die I.-Nr. 702501(Tanklöschfahrzeug 4000 St) beschlossen 
und dass die I-Nr.:702201 nach der Mittelübertragung geschlossen wird. 
 

 

Beschluss Nr. 49/04 SR/25 

Sicherstellung der Finanzierbarkeit der Gemeinschaftsbaumaßnahme Florian-Geyer-

Straße/Zscherbener Weg 

Der Stadtrat hat für die Baumaßnahme Florian-Geyer-Straße die Finanzierung der 
überplanmäßigen Auszahlung i.H.v. 1.263.000,00 Euro durch Mittelverschiebung der in 2025 zur 
Verfügung stehenden Planansätze der Investitionsnummern I-602220 – Leunaer Straße mit 
600.000,00 Euro; I-602523 – Klobikauer Straße mit 340.000,00 Euro; I-602527 – 
Ersatzanschaffung LKW mit 220.000,00 Euro; Ergebnishaushalt TP60 - 6.000,00 Euro und die 
gegenseitige Deckungsfähigkeit der Baumaßnahmen Florian-Geyer-Straße und Zscherbener 
Weg beschlossen. 
 

 

Beschluss Nr. 50/04 SR/25 

Ermächtigungsübertragungen nach §19 KomHVO 
Der Stadtrat hat beschlossen, die in der Anlage aufgeführten Auszahlungsermächtigungen nach 
§ 19 KomHVO unter: 1.) Priorität 1/ 1.1 rechtliche Verpflichtung (Bestellung, Rechnung, 
außerplanmäßige Ausgabe); 2.) Priorität 2 Maßnahmen begonnen (Vergabe,Ausschreibung, 
FöMi); 3.) Priorität 3 Maßnahme nicht begonnen laut Buchhaltung (Antrag vom Fachamt zum 
Übertrag liegt vor) in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen und 4.) Priorität 4 kein Antrag vom 
Fachamt (Maßnahme beendet, Maßnahme wird nicht umgesetzt) nicht in das Haushaltsjahr 2025 
zu übertragen.  
 

 

Beschluss Nr. 51/04 SR/25 

Stellungnahme zum Prüfbericht "Anwendung der Mitteilungsverordnung durch die 
Kommunen" 
Der Stadtrat hat beschlossen, den Bericht des Landesrechnungshofes (LRH) zur Kenntnis zu 
nehmen und den Oberbürgermeister zu beauftragen, eine Stellungnahme an den LRH 
abzugeben. Die Kommunalaufsicht ist gleichfalls in Kenntnis zu setzen. Die Mängel sind zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt abzustellen. 
 

 

Beschluss Nr. 52/04 SR/25 

Entgeltvereinbarungen für die Kindertageseinrichtungen der Kinderland Merseburg 

gGmbH 2021 

Der Stadtrat hat beschlossen, für die Kindertageseinrichtungen der Kinderland Merseburg 

gGmbH sein Einvernehmen zur erklären. Zu der Entgeltvereinbarung vom 13.12.2024 zwischen 

der Kinderland Merseburg gGmbH und dem Landkreis Saalekreis für die Kindertagesstätte „Flax 

und Krümel“ in Merseburg wird das Einvernehmen erklärt. Zu der Entgeltvereinbarung vom 

13.12.2024 zwischen der Kinderland Merseburg gGmbH und dem Landkreis Saalekreis für die 

Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ in Merseburg wird das Einvernehmen erklärt. 
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Zu der Entgeltvereinbarung vom 13.12.2024 zwischen der Kinderland Merseburg gGmbH und 

dem Landkreis Saalekreis für die Kindertagesstätte „5 Elemente“ in Merseburg wird das 

Einvernehmen erklärt. Zu der Entgeltvereinbarung vom 13.12.2024 zwischen der Kinderland 

Merseburg gGmbH und dem Landkreis Saalekreis für die Kindertagesstätte „Anne Frank“ in 

Merseburg wird das Einvernehmen erklärt. Zu der Entgeltvereinbarung vom 13.12.2024 zwischen 

der Kinderland Merseburg gGmbH und dem Landkreis Saalekreis für die Horteinrichtung 

„Rosental“ in Merseburg wird das Einvernehmen erklärt. Zu der Entgeltvereinbarung vom 

13.12.2024 zwischen der Kinderland Merseburg gGmbH und dem Landkreis Saalekreis für die 

Horteinrichtung „Albrecht Dürer“ in Merseburg wird das Einvernehmen erklärt. Zu der 

Entgeltvereinbarung vom 13.12.2024 zwischen der Kinderland Merseburg gGmbH und dem 

Landkreis Saalekreis für die Horteinrichtung „Am Geiseltaltor“ in Merseburg wird das 

Einvernehmen erklärt. Zu der Entgeltvereinbarung vom 13.12.2024 zwischen der Kinderland 

Merseburg gGmbH und dem Landkreis Saalekreis für die Horteinrichtung „Freizeitstrolche“ in 

Merseburg wird das Einvernehmen erklärt. 

 

Beschluss Nr. 53/04 SR/25 

Entgeltvereinbarungen für die Kindertageseinrichtungen der SDA AWO gGmbH 2023 

Der Stadtrat hat beschlossen, für die Entgeltvereinbarungen für die Kindertageseinrichtungen der 

sDA AWO gGmbH 2023 sein Einvernehmen zu erklären. Zu der Entgeltvereinbarung vom 

20.03.2025 zwischen der SDA AWO gGmbH und dem Landkreis Saalekreis für die 

Kindertagesstätte „Am Weinberg“ in Merseburg wird das Einvernehmen erklärt. Zu der 

Entgeltvereinbarung vom 20.03.2025 zwischen der SDA AWO gGmbH und dem Landkreis 

Saalekreis für die Kindertagesstätte „Buratino“ in Merseburg wird das Einvernehmen erklärt. Zu 

der Entgeltvereinbarung vom 20.03.2025 zwischen der SDA AWO gGmbH und dem Landkreis 

Saalekreis für die Kindertagesstätte „Zwergenhäuschen“ in Merseburg wird das Einvernehmen 

erklärt. Zu der Entgeltvereinbarung vom 20.03.2025 zwischen der SDA AWO gGmbH und dem 

Landkreis Saalekreis für die Kindertagesstätte „Meuschau“ in Merseburg wird das Einvernehmen 

erklärt. Zu der Entgeltvereinbarung vom 20.03.2025 zwischen der SDA AWO gGmbH und dem 

Landkreis Saalekreis für die Kindertagesstätte „Feldmäuse“ in Merseburg wird das Einvernehmen 

erklärt. Zu der Entgeltvereinbarung vom 20.03.2025 zwischen der SDA AWO gGmbH und dem 

Landkreis Saalekreis für den Hort der Grundschule „Otto-Lilienthal“ in Merseburg wird das 

Einvernehmen erklärt. 

Beschluss Nr. 54/04 SR/25 

Festlegung einer Kostendeckungsquote für die Beteiligung der Eltern an den Angeboten 

der Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen 

in der Stadt Merseburg gemäß § 12b und § 13 KiFöG-LSA (Kinderförderungsgesetz des 

Landes Sachsen-Anhalt) 

Der Stadtrat hat die Festlegung einer Kostendeckungsquote für die Beteiligung der Eltern an den 

Angeboten der Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und 

Tagespflegestellen in der Stadt Merseburg gemäß § 12b und § 13 KiFöG-LSA 

(Kinderförderungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt) beschlossen. Es wurde die Erhöhung der 

Elternbeiträge zum 01.08.2025 um 12,5 % zu den aktuellen Elternbeiträgen (gemäß der 

beigefügten Tabelle 1), die prozentuale Beteiligung der Eltern (differenziert nach stündlicher 

Inanspruchnahme pro Tag gemäß beigefügter Tabelle 2) ab dem 01.08.2026 an dem 

durchschnittlichen zu erwartenden städtischen Defizit je Kitaplatz in entsprechender 

Betreuungsart auf Grundlage der vorliegenden prospektiven Kosten der Träger der Merseburger 

Kindertageseinrichtungen zum Stichtag 01.01. eines jeden Jahres beschlossen und dass das in 

Punkt 1 benannte Defizit ermittelt wird aus Kosten eines Kita-Platzes abzüglich festgelegter 

Landes- und Landkreiszuschüsse in dem betreffenden Jahr, dass die durchschnittlichen 

Kitaplatz-Kosten in Merseburg jedes Jahr aus den zum 01.01. eines Jahres vorliegenden 

Anträgen der Kita-Träger für Platzkosten ermittelt werden (Bildung des Durchschnitts aus den  



4 

 

 

amtsblatt.merseburg.de 

Nr. 14 vom 05.06.2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nominalen Platzkosten) und dass bei Nichtvorliegen der in Punkt 3 genannten Anträge die zuletzt 

eingereichten und verhandelten Platzkosten verwendet werden. 

 

 

 

Tabelle 1 

12,5 % Kostensteigerung auf den alten Elternbeitrag zur Ermittlung einer Zwischenstufe 

der Kostendeckungsquote ab 01.08.2025 

 

Betreuungs-

umfang 

Elternbeitrag in der 

Betreuungsart KK 

(Kinderkrippe) 

Elternbeitrag in der 

Betreuungsart KG 

(Kindergarten) 

Elternbeitrag in der 

Betreuungsart Ho 

(Hort) 

 bisher neu 

(01.08.2025) 

bisher neu 

(01.08.2025) 

bisher neu 

(01.08.2025) 

Frühhort     23 € 23 € 

4 h     50 € 56 € 

5 h 149 € 168 € 123 € 138 € 64 € 72 € 

6 h 168 € 189 € 127 € 143 € 74 € 83 € 

7 h 175 € 197 € 132 € 149 €   

8 h 185 € 208 € 137 € 154 €   

9 h 202 € 227 € 141 €  159 €   

10 h 213 € 240 € 147 € 165 €   

 

Tabelle 2 

Feste Kostendeckungsquote ab 01.08.2026 

 

Betreuungs-

umfang 

Kostendeckungsquote 

KK (Kinderkrippe) 

Kostendeckungsquote 

KG (Kindergarten) 

Kostendeckungsquote 

Ho (Hort) 

Frühhort   35 % 

4 h   42 % 

5 h 50 % 43 % 43 % 

6 h 41 % 38 % 41 % 

7 h 33 % 34 %  

8 h 32 % 32 %  

9 h 29 % 29 %  

10 h 25 % 28 %  

 

  

 

Beschluss Nr. 55/04 SR/25 

Umgang mit historischen Ehrenbürgerschaften Antrag der AfD-Fraktion 002/AN/25 
Der Stadtrat hat die Streichung von Adolf Hitler, Paul von Hindenburg und Rudolf Jordan aus der 
Liste der Merseburger Ehrenbürger beschlossen. 
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nichtöffentliche Sitzung  

 
Beschluss Nr. 56/04 SR/25 
Verkauf kommunaler Grundstücke - Ermächtigungsübertragung gemäß § 8 Abs. 2 der 
Hauptsatzung  
Der Stadtrat hat gem. § 8 Abs. 2 der Hauptsatzung beschlossen, dass dem Oberbürgermeister 
hiermit sachlich beschränkt die Zuständigkeit erteilt wird, den Verkauf von kommunalen 
Grundstücken über den in § 8 Abs. 1 der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenzen hinaus zu 
beschließen. Diese Grundstücke befinden sich außerhalb des Gebietes des Bebauungsplanes 
Nr. 65 – „Industriegebiet Merseburg – Süd-West“ (Leuna III). Sie sollen durch die Stadt Merseburg 
als Ersatzland an die Eigentümer der Flächen innerhalb des vorgenannten B-Plan-Gebietes 
entsprechend der erfolgten Zusagen zum ermittelten Kaufpreis veräußert werden.  
 

 

 

 

 

 

 

Sebastian Müller-Bahr    Siegel 

Oberbürgermeister 

 

       (im Original gezeichnet und gesiegelt)  
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Bekanntmachung  

der gefassten Beschlüsse in der  

4. Sitzung des Hauptausschusses am 15.05.2025 

 

 
öffentliche Sitzung 

Beschluss Nr. 08/04 HA/25 

Entgegennahme einer zweckgebundenen Spende 

Der Hauptausschuss hat die Entgegennahme einer Spende in Höhe von 2.000,00 Euro von der 
Honymus-Stiftung Halle-Merseburg für eine Veranstaltung am 02.06.2025 im Rahmen der 
DomMusik beschlossen. 

 
Beschluss Nr. 09/04 HA/25 

Entgegennahme einer zweckgebundenen Spende 

Der Hauptausschuss hat die Entgegennahme einer zweckgebundenen Spende einer 
neuwertigen Küchenzeile in Höhe von 2.077,00 Euro von Herrn Jörg Ehebrecht für das 
Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Geusa beschlossen. 
 

 

Beschluss Nr. 10/04 HA/25 

Entgegennahme einer zweckgebundenen Spende 

Der Hauptausschuss hat die Entgegennahme einer zweckgebundenen Spende in Höhe von 
3.500,00 Euro vom Freizeitsport Merseburg e.V. für die Gestaltung des Tierparks beschlossen. 
 

 

 

 

nichtöffentliche Sitzung 

 

 
Beschluss Nr. 11/04 HA/25 

Mietangelegenheit 

Der Hauptausschuss hat die Anpassung eines Mietzinses beschlossen. 
 
 
 

 

 

 

 

Sebastian Müller-Bahr         -Siegel- 

Oberbürgermeister 

 

 

                                                                                                „(im Original gezeichnet und gesiegelt)“ 
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Impressum 

Herausgeber:  
Stadt Merseburg 
Der Oberbürgermeister  
Stadtverwaltung Merseburg 
PF 1661 
06206 Merseburg 

Telefon: 03461/ 445-0  
Fax: 03461/ 445 109 
Mail: oberbuergermeister@merseburg.de 

Verantwortlich:  
Pressestelle  
Telefon: 03461/ 445 312,  
Mail: pressestelle@merseburg.de  

Satz/Druck:  
Stadt Merseburg 

Bekanntmachung des Amtsblattes unter 
www.merseburg.de  
Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf. 

Verlust eines Dienstausweises 

Die Stadtverwaltung Merseburg hat die Dienstausweise Nr. VV 70.40.0001.1, 

20.00.0001.1, 50.20.0003.1, 60.20.0001.1 und 212 für ungültig erklärt. 

Wer sich mit diesem Dokument ausweisen sollte, ist nicht befugt, als 

Mitarbeiter*in rechtlich und tatsächlich tätig zu werden. 

 

 


